
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

§ 1 Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote von 

HPScope erfolgen ausschließlich auf Grund dieser 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für 
alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

 
§ 2 Produkte 
 
1. HPScope behält sich vor, an seinen Produkten 

jederzeit technische Änderungen ohne vorherige 
Information vorzunehmen. Ausgelieferte Produkte 
können daher von der Darstellung in Verkaufs-
unterlagen abweichen.  

2. HPScope behält sich vor, die Lieferung einzelner 
Produkte jederzeit einzustellen oder diese durch neue 
zu ersetzen. 

3. Bei Software werden automatisch die Beschränkungen 
der Lizenzbedingungen, sowie die einschränkenden 
Nutzungs- und Gewährleistungsbestimmungen des 
jeweiligen Herstellers mit vereinbart  

 
§ 3 Angebote und Vertragsschluß  
 
1. In Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angebote 

sind, auch bezüglich der Preisangaben,  freibleibend 
und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete 
Angebote hält sich HPScope 20 Kalendertage ge-
bunden.  

2. Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn HPScope nach 
Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auf-
tragsbestätigung oder eine Lieferung abgesandt hat 
oder die Bestellung fernmündlich bestätigt hat. Die in 
Katalogen, Prospekten und dergleichen enthaltenen 
Angaben sind nur maßgeblich, wenn in der 
Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug 
genommen wird. Nachträgliche Änderungen und 
Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.  

 
§ 4 Rücktritt vom Vertrag  
 
1. Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom  

Vertrag ist ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden von HPScope zurückzuführen ist, sowie der 
erfolglose Ablauf einer gesetzten, angemessenen 
Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen 
Briefes geltend zu machen. Eine erweiterte Haftung 
gem. §287 BGB wird ausgeschlossen. 

2. HPScope ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten,  
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der 

Beginn oder die Weiterführung der Leistung 
aus Gründen, die der Käufer zu vertreten 
hat, unmöglich oder trotz Setzung einer 
angemessenen Nachfrist weiter verzögert 
wird.  

b)  wenn Bedenken hinsichtlich der Zahl-
ungsfähigkeit des Käufers entstanden sind 
und dieser auf Begehren des Verkäufers 
weder Vorauszahlung leistet, noch vor 
Lieferung eine taugliche Sicherheit 
beibringt.  

 
§ 5 Lieferung 
 
1.  Falls die Produktion oder Lieferung bestellter Waren 

durch höhere Gewalt, mangelnde Selbstbelieferung, 
Arbeitskämpfe, technische Betriebsstörungen oder 
ähnliche Behinderungen unmöglich ist, ruhen unsere 
Lieferverpflichtungen und wir sind berechtigt, von 
diesen ganz oder teilweise zurückzutreten. 

 
§ 6 Preise, Zahlungsbedingungen 
 
1. Die Preise verstehen sich ab Mühlhausen-Ehingen, 

einschließ Verpackung, und ausschließlich Fracht, 
Versicherung und  Zoll. 

 
 
2. Besondere Kosten im Zusammenhang mit der 

Bezahlung, insbesondere Bankgebühren und Spesen, 
Wechselkursverluste und Transferkosten bei Zahlungen 
im Export, trägt der Käufer. 

4. Wenn nicht anders angegeben, sind unsere Rechnungen 
rein Netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zur 
Zahlung fällig.  

5. Die Zahlung erfolgt nach Rechnungserhalt per 
Überweisung, Barzahlung, oder Bankeinzug.  

6. Bei Zahlungsverzug behält sich HPScope eine Be-
rechnung der Verzugszinsen in landesüblicher Höhe, 
mindestens aber in Höhe der berechneten Bankzinsen 
vor. 

7. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen vor 
restloser Bezahlung gelten als ausgeschlossen. 

 
§ 7 Lieferung und Versand  
 
1. Die Lieferung erfolgt durch Abholung oder persönliche 

Lieferung von HPScope. Lieferungen per Post oder UPS 
gehen auf Gefahr des Auftraggebers, es sei denn, daß 
der Auftraggeber einen gesondert verrechneten 
Transport- und Versicherungskostenbeitrag zur 
Lieferung frei Haus bezahlt. Teillieferungen sind möglich. 
Aufbewahrungsmaßnahmen, die aus Gründen notwen-
dig werden, die beim Auftraggeber liegen, gehen zu 
Lasten des Auftraggebers und gelten als Ablieferung.  

 
§ 8 Gewährleistung und Haftung 
 
1. Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder fehlen ihm die 

zugesicherten Eigenschaften oder wird er innerhalb der 
Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- oder Material-
mängel schadhaft, liefert HPScope nach seiner Wahl 
unter Ausschluß sonstiger Gewährleistungsansprüche 
des Käufers - insbesondere unter Ausschluß jeglicher 
Folgeschäden des Käufers - Ersatz oder bessert nach. 
Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig. 

2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate und beginnt 
mit dem Datum der Lieferung  

3. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Teile, 
welche normalem Verbrauch oder Abnutzung aus9esetzt 
sind, ferner Beschädigungen, welche durch Überlastung 
oder unsachgemäße Handhabung entstehen. 

4. Mängelrügen können wir berücksichtigen, wenn diese 
uns innerhalb 8 Tagen nach Erkennbarkeit schriftlich 
zugehen. 

5. Garantieansprüche können nur in Verbindung mit der 
Originalverpackung akzeptiert werden. 

6. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. 
 
§ 9 Eigentumsvorbehalt 
 
1.  Das Eigentum an der gelieferten Ware geht auf den 

Käufer über, wenn er alle Forderungen von HPScope 
erfüllt hat. Die gelieferten Waren bleiben bis zur 
restlosen Be-zahlung (einschließlich Zinsen und Kosten) 
uneingeschränktes Eigentum von HPScope.  

 
§ 10 Urheberrecht  
 
1. Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und derglei-

chen sind stets geistiges Eigentum des Verkäufers und 
unterliegen den einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung und 
Wettbewerb.  

 
§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand  
 
1. Erfüllungsort für Lieferverträge ist für beide Teile 

Mühlhausen-Ehingen. Etwaige Streitigkeiten werden mit 
bindender Wirkung nach deutschem Recht entschieden. 
Gerichtsstand ist Singen. 

2. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestim-
mungen unwirksam sein oder werden, so wird davon die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht betroffen. 

  
Mühlhausen-Ehingen, Juni 2003 


